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führungsmöglichkeiten stark angestiegenen Bedarfs der Pro-
gramme in Afrika dafür zu sorgen, dass Afrika einen fairen und
ausgewogenen Anteil an den für Flüchtlinge bestimmten Res-
sourcen erhält;

25. legt dem Amt des Hohen Kommissars und den inter-
essierten Staaten nahe, seit langem bestehende Flüchtlingssi-
tuationen zu ermitteln, die sich für eine Lösung durch die Aus-
arbeitung konkreter, multilateraler, umfassender und prakti-
scher Ansätze zur Überwindung solcher Flüchtlingssituatio-
nen eignen, namentlich durch die Verbesserung der
internationalen Lasten- und Aufgabenteilung und der Ver-
wirklichung von Dauerlösungen innerhalb eines multilatera-
len Kontexts;

26. bekundet ihre tiefe Besorgnis über die Not der Bin-
nenvertriebenen in Afrika, fordert die Staaten auf, durch kon-
krete Maßnahmen der Binnenvertreibung vorzubeugen und
den Binnenvertriebenen den Schutz und die Hilfe zu gewäh-
ren, die sie benötigen, verweist in dieser Hinsicht auf die Leit-
grundsätze betreffend Binnenvertreibungen16 und legt dem
Amt des Hohen Kommissars nahe, unbeschadet seines Kern-
mandats, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, gemein-
sam mit anderen in Betracht kommenden Akteuren weiter die
Möglichkeit zu erkunden, Koordinierungsaufgaben in The-
menbereichen wie Schutz von Binnenvertriebenen, Lagerma-
nagement und Bereitstellung von Unterkünften in Konfliktsi-
tuationen zu übernehmen, als Teil umfassenderer Koordinie-
rungsbemühungen der Vereinten Nationen zur Unterstützung
ihrer humanitären Koordinatoren;

27. bittet den Beauftragten des Generalsekretärs für die
Menschenrechte der Binnenvertriebenen, seinen laufenden
Dialog mit den Mitgliedstaaten und den zuständigen zwi-
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im Ein-
klang mit seinem Mandat fortzusetzen und im Rahmen seiner
Berichte an die Menschenrechtskommission und die General-
versammlung darüber zu informieren;

28. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung unter voller Berück-
sichtigung der von den Asylländern unternommenen Anstren-
gungen unter dem Punkt "Bericht des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen: Flüchtlings-, Rückkehrer-
und Vertriebenenfragen sowie humanitäre Fragen" einen um-
fassenden Bericht über die Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer
und Vertriebene in Afrika vorzulegen und dem Wirtschafts-
und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 2006 mündlich Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 60/129

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/499, Ziff. 17)17.

60/129. Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Hohen Flüchtlingskom-
missars der Vereinten Nationen über die Tätigkeit seines Am-
tes18, des Berichts des Exekutivausschusses des Programms
des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
über seine sechsundfünfzigste Tagung19 und der darin enthal-
tenen Schlussfolgerungen und Beschlüsse,

unter Hinweis auf ihre früheren, seit der Einrichtung des
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars durch die General-
versammlung jährlich verabschiedeten Resolutionen über sei-
ne Tätigkeit,

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Führungs-
kompetenz, die der Hohe Kommissar unter Beweis gestellt hat,
mit Lob für die Kompetenz, den Mut und die Einsatzbereit-
schaft, die die Mitarbeiter und Durchführungspartner des Am-
tes des Hohen Kommissars bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben beweisen, sowie unter Betonung ihrer nachdrücklichen
Verurteilung aller Formen der Gewalt, denen das humanitäre
Personal, das Personal der Vereinten Nationen sowie das bei-
geordnete Personal in zunehmendem Maße ausgesetzt sind,

1. billigt den Bericht des Exekutivausschusses des Pro-
gramms des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen über seine sechsundfünfzigste Tagung19;

16 E/CN.4/1998/53/Add.2, Anhang.

17 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, An-
dorra, Angola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Äthiopien,
Australien, Bahamas, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivi-
en, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Bu-
rundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische
Republik Kongo, Deutschland, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesien, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap
Verde, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen,
Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Re-
publik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik und Zy-
pern.
18 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supplement
No. 12 (A/60/12).
19 Ebd., Supplement No. 12A (A/60/12/Add.1).
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2. begrüßt die vom Amt des Hohen Flüchtlingskommis-
sars der Vereinten Nationen und seinem Exekutivausschuss im
Laufe des Jahres geleistete wichtige Arbeit und nimmt in die-
sem Zusammenhang Kenntnis von der Verabschiedung der
allgemeinen Schlussfolgerung über internationalen Schutz,
der Schlussfolgerung über die Gewährung von internationa-
lem Schutz, einschließlich durch ergänzende Schutzformen,
und der Schlussfolgerung über die Integration im Asylland20,
die das Regime für internationalen Schutz im Einklang mit der
Agenda für den Flüchtlingsschutz21 stärken und den Regierun-
gen helfen sollen, ihren Schutzaufgaben in dem sich wandeln-
den internationalen Umfeld von heute nachzukommen;

3. bekräftigt, dass das Abkommen von 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge22 und das dazugehörige Proto-
koll von 196723 weiterhin die Grundlage des Regimes für den
internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge bilden, erkennt
an, wie wichtig ihre vollinhaltliche und wirksame Anwendung
durch die Vertragsstaaten ist, ebenso wie die in ihnen veran-
kerten Werte, stellt mit Befriedigung fest, dass inzwischen ein-
hundertsechsundvierzig Staaten Vertragsstaaten eines oder
beider Rechtsakte sind, ermutigt die Staaten, die keine Ver-
tragsstaaten sind, den Beitritt zu diesen Rechtsakten zu erwä-
gen, unterstreicht insbesondere, wie wichtig die uneinge-
schränkte Achtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung
ist, und erkennt an, dass sich einige Staaten, die nicht Vertrags-
staaten der internationalen Rechtsakte zu Flüchtlingsfragen
sind, bei der Aufnahme von Flüchtlingen großzügig gezeigt
haben;

4. nimmt davon Kenntnis, dass jetzt achtundfünfzig
Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1954 über
die Rechtsstellung der Staatenlosen24 sind und dass dreißig
Staaten Vertragsstaaten des Übereinkommens von 1961 zur
Verminderung der Staatenlosigkeit25 sind, und ermutigt den
Hohen Kommissar, seine Tätigkeiten zu Gunsten der Staaten-
losen fortzusetzen;

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Aktionsplan
von Mexiko zur Stärkung des internationalen Rechtsschutzes
der Flüchtlinge in Lateinamerika, der von den Teilnehmerstaa-
ten der am 15. und 16. November 2004 in Mexiko-Stadt abge-
haltenen Tagung zur Begehung des zwanzigsten Jahrestags der
Erklärung von Cartagena über Flüchtlinge unterstützt wurde26,
und bekundet ihre Unterstützung für die Anstrengungen, die
interessierte Staaten und das Amt des Hohen Kommissars un-

ternehmen, um die Durchführung des Aktionsplans in Zusam-
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft und mit ihrer
Hilfe zu fördern;

6. begrüßt den erfolgreichen Abschluss der Weiterver-
folgung der Genfer Konferenz von 1996 über die Problembe-
reiche Flüchtlinge, Vertriebene, Migration und Asylfragen in
den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und legt
den Staaten, dem Amt des Hohen Kommissars und anderen zu-
ständigen Akteuren nahe, auch weiterhin zusammenzuarbei-
ten und dabei auf den bislang im Rahmen des Konferenzpro-
zesses erzielten Erfolgen aufzubauen; 

7. betont erneut, dass die Verantwortung für den Schutz
von Flüchtlingen hauptsächlich bei den Staaten liegt, deren
volle und wirksame Zusammenarbeit, deren Tätigwerden und
deren politische Entschlossenheit gefordert sind, damit das
Amt des Hohen Kommissars seine mandatsmäßigen Aufgaben
erfüllen kann;

8. fordert alle Staaten und die zuständigen nichtstaatli-
chen und sonstigen Organisationen nachdrücklich auf, ge-
meinsam mit dem Amt des Hohen Kommissars und im Geiste
der internationalen Solidarität und der Lasten- und Aufgaben-
teilung zusammenzuarbeiten und Ressourcen zu mobilisieren,
um die Kapazitäten der Länder, die eine große Anzahl von
Flüchtlingen und Asylsuchenden aufgenommen haben, auszu-
bauen und ihre schwere Last zu erleichtern, und fordert das
Amt auf, auch weiterhin als Katalysator für die Mobilisierung
von Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft zu wirken,
um die tieferen Ursachen sowie die wirtschaftlichen, ökologi-
schen und sozialen Folgen der Präsenz großer Flüchtlingspo-
pulationen in Entwicklungsländern, vor allem in den am we-
nigsten entwickelten Ländern, sowie in Transformationslän-
dern anzugehen;

9. betont, dass der internationale Flüchtlingsschutz eine
dynamische, handlungsorientierte Aufgabe ist, die den Kern
des Mandats des Amtes des Hohen Kommissars ausmacht und
zu der in Zusammenarbeit mit Staaten und anderen Partnern
unter anderem die Förderung und Erleichterung der Zulas-
sung, Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen im Ein-
klang mit international vereinbarten Normen sowie die Ge-
währleistung von dauerhaften, schutzorientierten Lösungen
gehört, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse
gefährdeter Gruppen und mit besonderer Aufmerksamkeit für
Gruppen mit spezifischen Bedürfnissen, und stellt in diesem
Zusammenhang fest, dass es sich bei der Bereitstellung inter-
nationalen Schutzes um einen personalintensiven Dienst han-
delt, der insbesondere auf Feldebene eine ausreichende Zahl
von Mitarbeitern erfordert, die über die entsprechenden Fach-
kenntnisse verfügen;

10. nimmt Kenntnis von den Tätigkeiten zur Erreichung
der Ziele der "Convention Plus"-Initiative27 und legt dem Ho-
hen Kommissar und den interessierten Staaten nahe, das inter-
nationale Schutzregime durch die Ausarbeitung spezifischer,

20 Ebd., Kap. III, Abschn. A-C. 
21 Ebd., Fifty-seventh Session, Supplement No. 12A (A/57/12/Add.1), An-
hang IV.
22 United Nations, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955;
AS 1955 443.
23 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1969 II
S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974; AS 1968 1189.
24 Ebd., Vol. 360, Nr. 5158. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1976 II
S. 473; AS 1972 2320.
25 Ebd., Vol. 989, Nr. 14458. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1977 II
S. 597; öBGBl. Nr. 538/1974.
26 In Englisch verfügbar unter http://www.unhcr.org. 

27 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session,
Supplement No. 12 (A/60/12), Kap. III.
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multilateraler, umfassender und konkreter Ansätze zur Bewäl-
tigung von Flüchtlingssituationen zu stärken, wozu auch eine
bessere internationale Lasten- und Aufgabenteilung und die
Herbeiführung von Dauerlösungen innerhalb eines multilate-
ralen Kontexts gehören;

11. begrüßt die Fortschritte im Hinblick auf die Zahl der
neu angesiedelten Flüchtlinge und die Zahl der Staaten, die
Möglichkeiten für eine Neuansiedlung anbieten, stellt fest,
dass die Multilateralen Rahmenleitlinien für Neuansiedlun-
gen26 den strategischen Einsatz der Neuansiedlung als Teil ei-
nes umfassenden Ansatzes in Bezug auf Flüchtlingssituatio-
nen vorsehen, der das Ziel verfolgt, für eine höhere Zahl von
Flüchtlingen den Zugang zu Dauerlösungen zu verbessern,
und bittet die interessierten Staaten, das Amt des Hohen Kom-
missars und andere maßgebliche Partner, die Multilateralen
Rahmenleitlinien, soweit zweckmäßig und durchführbar, an-
zuwenden;

12. erinnert daran, wie wichtig funktionierende Partner-
schaften und eine wirksame Koordinierung sind, wenn es dar-
um geht, den Bedürfnissen von Flüchtlingen und sonstigen
Vertriebenen Rechnung zu tragen und Dauerlösungen zur Be-
wältigung ihrer Lage zu finden, begrüßt die derzeitigen Bemü-
hungen, in Zusammenarbeit mit den Aufnahme- und den Her-
kunftsländern von Flüchtlingen, einschließlich der jeweiligen
lokalen Gemeinschaften, den Organisationen der Vereinten
Nationen und anderen Entwicklungsakteuren einen Rahmen
für Dauerlösungen zu entwickeln, insbesondere in seit langem
bestehenden Flüchtlingssituationen, der auch den viergliedri-
gen Ansatz (Rückführung, Wiedereingliederung, Rehabilita-
tion und Wiederaufbau) für eine dauerhafte Rückkehr umfasst,
und legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit mit den Orga-
nisationen der Vereinten Nationen und anderen Entwicklungs-
akteuren unter anderem durch die Zuweisung von Mitteln die
Weiterentwicklung und Anwendung des viergliedrigen Ansat-
zes und anderer Programmierungsinstrumente zur Erleichte-
rung des Übergangs von der Nothilfe zur Entwicklung zu un-
terstützen;

13. bekräftigt mit Nachdruck die grundlegende Bedeu-
tung sowie den rein humanitären und unpolitischen Charakter
der Aufgabe des Amtes des Hohen Kommissars, die darin be-
steht, Flüchtlingen internationalen Schutz zu gewähren und
nach dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu su-
chen, erinnert daran, dass zu diesen Lösungen die freiwillige
Rückführung und, soweit zweckmäßig und durchführbar, die
Eingliederung im Asylland und die Neuansiedlung in Drittlän-
dern gehören, und bekräftigt gleichzeitig, dass die freiwillige
Rückführung, unterstützt durch die erforderliche Wiederauf-
bau- und Entwicklungshilfe, nach wie vor die bevorzugte Lö-
sung zur Förderung einer nachhaltigen Wiedereingliederung
ist;

14. erkennt an, dass durch Staaten bereitgestellte ergän-
zende Schutzformen, die gewährleisten sollen, dass Personen,
die des internationalen Schutzes bedürfen, diesen auch tat-
sächlich erhalten, ein positiver Weg für pragmatische Antwor-
ten auf bestimmte Situationen sind, und bekräftigt, dass Maß-
nahmen zur Bereitstellung ergänzender Schutzformen so
durchgeführt werden sollen, dass das bestehende Regime für

den internationalen Rechtsschutz der Flüchtlinge gestärkt
wird;

15. stellt fest, dass die Eingliederung von Flüchtlingen im
Asylland eine hoheitliche Entscheidung und eine Option der
Staaten ist, bei deren Wahrnehmung sie sich von ihren Ver-
tragsverpflichtungen und von den Menschenrechtsgrundsät-
zen leiten lassen müssen, und dass es sich dabei um einen dy-
namischen, facettenreichen und in beide Richtungen wirken-
den Prozess handelt, der von allen Beteiligten entsprechende
Anstrengungen erfordert, einschließlich der Bereitschaft der
Flüchtlinge, sich an die Aufnahmegesellschaft anzupassen,
ohne ihre eigene kulturelle Identität aufgeben zu müssen, und
einer entsprechenden Bereitschaft der Aufnahmegesellschaf-
ten und der öffentlichen Institutionen, die Flüchtlinge will-
kommen zu heißen und den Bedürfnissen einer vielfältigen
Bevölkerung gerecht zu werden, und erkennt an, dass die Ein-
gliederung im Asylland ein komplizierter Stufenprozess mit
drei klar unterscheidbaren, aber miteinander verflochtenen
Aspekten ist, nämlich rechtlichen, wirtschaftlichen und sozio-
kulturellen, die allesamt für die Fähigkeit der Flüchtlinge, sich
erfolgreich einzugliedern, von großer Bedeutung sind; 

16. ist sich dessen bewusst, dass die weltweite Flücht-
lingssituation eine internationale Herausforderung darstellt,
die eine wirksame internationale Lasten- und Aufgabenteilung
erfordert, und erkennt an, dass die Schaffung der Vorausset-
zungen zur Eingliederung im Asylland, soweit anwendbar, ein
staatlicher Hoheitsakt ist, der eine Dauerlösung für Flüchtlinge
darstellt und zu der genannten Lasten- und Aufgabenteilung
beiträgt, unbeschadet der konkreten Situation bestimmter Ent-
wicklungsländer, die sich einem massiven Zustrom von
Flüchtlingen gegenübersehen;

17. betont, dass alle Staaten verpflichtet sind, die Rück-
kehr ihrer Staatsangehörigen zu akzeptieren, fordert die Staa-
ten auf, die Rückkehr ihrer nicht des internationalen Schutzes
für bedürftig befundenen Staatsangehörigen zu erleichtern,
und betont, dass die Rückkehr unabhängig von der Rechtsstel-
lung der Betroffenen auf sichere und humane Weise und unter
voller Achtung ihrer Menschenrechte und Würde erfolgen
muss;

18. verurteilt alle Handlungen, die die persönliche Si-
cherheit und das Wohl der Flüchtlinge und Asylsuchenden be-
drohen, wie beispielsweise Zurückweisung, rechtswidrige
Ausweisung und körperliche Angriffe, und fordert alle Staa-
ten, in denen sie Zuflucht gefunden haben, auf, gegebenenfalls
in Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen al-
les Erforderliche zu tun, um sicherzustellen, dass die Grund-
sätze des Flüchtlingsschutzes, einschließlich der humanen Be-
handlung von Asylsuchenden, eingehalten werden;

19. betont, wie wichtig die durchgängige Berücksichti-
gung der Schutzbedürfnisse von Frauen und Kindern ist, um
ihre Mitwirkung an der Planung und Durchführung von Pro-
grammen des Amtes des Hohen Kommissars und an staatli-
chen Politiken zu gewährleisten, und wie wichtig es ist, das
Problem der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt
mit Vorrang anzugehen;
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20. ermutigt das Amt des Hohen Kommissars, seine Ma-
nagementsysteme weiter zu verbessern und für einen wirksa-
men und transparenten Einsatz seiner Mittel zu sorgen, erkennt
an, dass rechtzeitig ausreichende Mittel für das Amt zur Ver-
fügung stehen müssen, damit es das ihm auf Grund seiner Sat-
zung28 und der späteren Resolutionen der Generalversamm-
lung über Flüchtlinge und andere unter seiner Obhut stehende
Personen übertragene Mandat auch künftig erfüllen kann, er-
innert an ihre Resolutionen 58/153 vom 22. Dezember 2003,
58/270 vom 23. Dezember 2003 und 59/170 vom 20. Dezem-
ber 2004 betreffend die Anwendung von Ziffer 20 der Satzung
des Amtes und fordert die Regierungen und die anderen Geber
nachdrücklich auf, umgehend auf die von dem Amt erlassenen
jährlichen Appelle und die Zusatzappelle zur Deckung des
Mittelbedarfs für seine Programme zu reagieren;

21. ersucht den Hohen Kommissar, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung über seine Tä-
tigkeit Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 60/130

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/500, Ziff. 12)29.

60/130. Umsetzung der Ergebnisse des Weltgipfels für so-
ziale Entwicklung und der vierundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf den Weltgipfel für soziale Entwicklung,
der vom 6. bis 12. März 1995 in Kopenhagen abgehalten wur-
de, und auf die vierundzwanzigste Sondertagung der General-
versammlung "Weltgipfel für soziale Entwicklung und der
Weg danach: Herbeiführung einer sozialen Entwicklung für
alle in einer zunehmend globalen Welt", die vom 26. Juni bis
1. Juli 2000 in Genf stattfand,

bekräftigend, dass die Kopenhagener Erklärung über so-
ziale Entwicklung und das Aktionsprogramm30 und die von der
Generalversammlung auf ihrer vierundzwanzigsten Sonderta-
gung verabschiedeten Weiteren Initiativen für die soziale Ent-
wicklung31 sowie ein kontinuierlicher weltweiter Dialog über
Fragen der sozialen Entwicklung den grundlegenden Rahmen

für die Förderung der sozialen Entwicklung für alle auf natio-
naler und internationaler Ebene bilden,

unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen32 und die darin enthaltenen Entwicklungsziele so-
wie auf die auf den großen Gipfeltreffen, Konferenzen und
Sondertagungen der Vereinten Nationen eingegangenen Ver-
pflichtungen, einschließlich der auf dem Weltgipfel 2005 ein-
gegangenen Verpflichtungen33,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003 über die integrierte und koordinierte Umsetzung
und Weiterverfolgung der Ergebnisse der großen Konferenzen
und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und
Sozialbereich,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht
des Generalsekretärs34;

2. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von dem
Report on the World Social Situation, 2005 (Weltsozialbericht
2005)35 und einer seiner wichtigsten Feststellungen, wonach
die Entwicklungsagenda nur vorangebracht werden kann,
wenn die Probleme der Ungleichheit innerhalb von Ländern
und zwischen diesen angegangen werden, und wonach ein
Scheitern der Bemühungen um die Überwindung dieses Un-
gleichheitsproblems zwangsweise dazu führen wird, dass so-
ziale Gerechtigkeit und bessere Lebensbedingungen für alle
Menschen auch weiterhin ausbleiben und Gemeinwesen, Län-
der und Regionen gegenüber sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Umwälzungen anfällig bleiben werden;

3. begrüßt die Ergebnisse der zehnjährlichen Überprü-
fung des Weltgipfels für soziale Entwicklung, die während der
dreiundvierzigsten Tagung der Kommission für soziale Ent-
wicklung im Februar 2005 stattfand36;

4. begrüßt außerdem, dass die Regierungen ihren Wil-
len und ihre Entschlossenheit zur weiteren Umsetzung der Ko-
penhagener Erklärung über soziale Entwicklung und des
Aktionsprogramms30 bekräftigt haben, insbesondere zur Be-
seitigung der Armut, zur Förderung einer produktiven Vollbe-
schäftigung und zur Förderung der sozialen Integration mit
dem Ziel, stabile, sichere und gerechte Gesellschaften für alle
Menschen zu schaffen;

5. erkennt erneut an, dass die Erfüllung der in Kopen-
hagen eingegangenen Verpflichtungen und die Erreichung der
international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich
der in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen32

enthaltenen Ziele, sich gegenseitig verstärken und dass die in
Kopenhagen eingegangenen Verpflichtungen für einen kohä-

28 Resolution 428 (V), Anlage.
29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Belarus,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Honduras, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas), Japan, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, Lettland,
Liberia, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinig-
tes Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
30 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6-12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
31 Resolution S-24/2, Anlage.

32 Siehe Resolution 55/2.
33 Siehe Resolution 60/1. 
34 A/60/80.
35 A/60/117; siehe auch United Nations publication, Sales No. E.05.IV.5. 
36 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 6 (E/2005/26), Kap. I, Abschn. A; siehe auch Beschluss
2005/234 des Wirtschafts- und Sozialrats. 
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